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BGB § 498
Kündigung eines Verbraucherdarlehens bei Verbund zwischen Darlehensvertrag und Lebensversicherung

OLG Celle, Urt. v. 29.09.2004 – 3 U 130/04 (rechtskräftig), BKR 2005, 66

Leitsatz:

Bei einem Verbraucherdarlehen, auf das der Darlehensnehmer zunächst lediglich Zinszahlungen erbringt, weil
die Tilgung des Darlehens durch die Leistungen aus einer Lebensversicherung erfolgen soll, unterliegt die
Kündigung des Vertrages durch den Darlehensgeber wegen Zahlungsverzugs nur dann den besonderen
Voraussetzungen des § 498 BGB n. F., wenn Kreditvertrag und Lebensversicherung verbundene Geschäfte
sind.
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